
Checkliste zum Baumschutz 
 

Baumring - Unser Team für Sie und ihren Baum… 

 Wem gehört der Baum? 
 

 Nur der Baumeigentümer darf bestimmen. 
 

 Gibt es eine Baumschutzsatzung? 
oder 

 Ist der Baum im Bebauungsplan eingetragen? 
 

 Baumpflegeschnitte sind ganzjährlich erlaubt. 
 

 Fällungen und starke Schnitte nur mit Genehmigung von der 
Stadt/Gemeinde 

 
 

 Wo steht der Baum? 
 

 Spezielle Gebiete z.B. Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete.  
                                   oder 

 Privatgarten = *gärtnerisch genutzte Fläche *Quelle: § 39 BNatSchG 
 

 

 
 

 Artenschutz gilt das ganze Jahr 
 

 Jan/
Feb 

März Apr-
Aug 

Sep Okt Nov/
Dez 

Vogelnester   01.03.  30.9.   
Fledermaushöhlen  31.03.   01.10.  

Streng geschützte Tiere       
 
 

 Wir als Fachbetrieb prüfen alles vor jeder Maßnahme.  
 

 Wenn kein Schutzgrund dagegenspricht, ist alles erlaubt. 


